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Walter Georg 

VERSCHIEBUNGEN DER BILDUNGSRÄUME: 
NEUE ÜBERSCHNEIDUNGEN, DURCHLÄSSIGKEITEN 
UND BARRIEREN 

Summary: German higher education reforms initiated by the Bologna Pro-
cess and the looming changes in vocational training arrangements influ-
enced by the Copenhagen Process call the stability of the German occu-
pational concept („ Berufsprinzip") in question. The article first discusses 
the usefulness of this concept for higher education and poses the question 
of the „vocationally qualifying" character of the newly arranged courses 
of study. The development of an overarching framework of qualifications, 
covering higher education and vocational education and training opens up 
new perspectives for breaking down the barriers between these two educa-
tion areas and for the development of new competition and cooperation 
relationships between university and vocational education. 

1. Ausgangslage 

In Deutschland erfolgt die Steuerung der Arbeitsmarktzugänge, der betrieb-
lichen Einsatzbedingungen und der Statusansprüche der Bildungsabsolven-
ten über die berufsbezogenen Zertifikate der Ausbildungsgänge des Berufs-
bildungssystems und des Hochschulsystems. Der Beruf hat sich über lange 
Zeit als zentrale bildungs- und erwerbsstrukturierende Institution durch-
gesetzt. Berufe als standardisierte Wissensformen und die darauf bezogenen 
Ausbildungs- und Studienordnungen definieren den Rahmen der Fähigkeiten 
und Orientierungen, um in einem speziellen Bereich als „beruflich qualifiziert" 
zu gelten, sie fixieren das Niveau und den Kanon der Ausbildungsinhalte und 
die übrigen Ausbildungs- und Prüfungsbedingungen, und sie bestimmen weit-
gehend auch die Allokation der Ausbildungsabsolventen auf den berufsfach-
lichen Arbeitsmärkten. Im internationalen Vergleich gilt dieses Prinzip der 
„Beruflichkeit" als wesentliche Dimension der Unterscheidung von anderen 
nationalen institutionellen Kontexten (GEORG/SATTEL 2006). 

Die mit der Hochschulreform eingeleiteten und mit dem Diskurs zur Euro-
päisierung der Berufsbildung absehbaren Veränderungen stellen die Stabili-
tät dieses Berufsprinzips infrage. Der Beitrag diskutiert den „berufsqualifi-
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zierenden" Charakter der neu eingerichteten konsekutiven Studiengänge 
und fragt nach den Folgen der Verschränkung zwischen Studium und Berufs-
ausbildung unter dem Dach eines gemeinsam zu füllenden Qualifikations-
rahmens. Daraus lassen sich unterschiedliche Perspektiven für die Erosion 
traditioneller Grenzen und Abschottungen, aber auch für die Entstehung 
neuer Konkurrenz- und Kooperationsbeziehungen zwischen Hochschul-
bereich und Berufsbildungssektor ableiten. 

Die Verabschiedung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) 
ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die seit Ende der 1990er 
Jahre auf der Hochschulebene unter der Bezeichnung „Bologna-Prozess" 
und seit 2002 auf der Berufsbildungsebene unter der Bezeichnung „Kopen-
hagen-Prozess" geführt wird. Beide Prozesse werden unter dem gemeinsamen 
Dach des EQR aufeinander abgestimmt - mit dem Ziel, einen „europäischen 
Bildungsraum" zu schaffen und diesen Bildungsraum auf dem weltweiten 
Bildungsmarkt zu positionieren. Damit wird auch die eindeutige Zuordnung 
von Qualifikationen zum „Bildungsraum Hochschule" einerseits und zum 
„Bildungsraum Berufsbildung" andererseits infrage gestellt. 

2. Studium als Berufsqualifizierung? 

Der sogenannte Bologna-Prozess, der sich auf die Entwicklung zu einem ge-
meinsamen europäischen Hochschulraum richtet, hat schon heute die deutsche 
Hochschulpolitik grundlegend verändert. Die Einführung von international 
gängigen Studienstrukturen und Studienabschlüssen soll nicht nur eine ver-
gleichbare Qualität der Hochschulstudien sichern, sondern er zielt insbesondere 
auch auf die Erweiterung der Beschäftigungsmöglichkeiten („employability") 
von Hochschulabsolventen auf einem zusammenwachsenden europäischen 
Arbeitsmarkt. Die inhaltliche Neugestaltung, die Umstellung auf ein gestuftes 
Studiensystem und die Modularisierung der Studienangebote als Grundlage für 
die Anwendung eines Systems von Leistungspunkten (ECTS = European Cre-
dit Transfer System) sind nach den Vorgaben am Beitrag des Studiengangs zur 
beruflichen Qualifizierung zu orientieren und zu bewerten. „Als erster berufs-
qualifizierender Abschluss ist der Bachelor der Regelabschluss eines Hochschul-
studiums und führt damit für die Mehrzahl der Studierenden zu einer ersten 
Berufseinmündung. (...) Als Regelabschluss eines Hochschulstudiums setzt der 
Bachelor ein eigenständiges berufsqualifizierendes Profil voraus" (KMK 2003, 
2). Bei der Akkreditierung ist schlüssig nachzuweisen, dass der Studiengang 
auf dem Arbeitsmarkt verwertbar ist. Alle Hochschulen sind in der Pflicht, bei 
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der Einrichtung der neuen Studiengänge tätigkeitsbezogene Studienziele und 
damit verbundene Berufsfelder zu definieren. Das Akkreditierungsverfahren 
sieht explizit die Überprüfung der Studiengänge auf ihren Beitrag zur gezielten 
Vorbereitung auf Berufsfelder einschließlich der Integration betreuter Praktika 
in den Studienverlauf vor (AKKREDITIERUNGSRAT 2001). 

Bei der Umsetzung in die nationale Hochschulreform gingen die deutschen 
Bundesländer in einigen Punkten deutlich über die europäische Beschlusslage 
hinaus. Weder die Straffung der Studienzeiten noch die Aufhebung der Tren-
nung zwischen wissenschafts- und anwendungsorientierten Studiengängen 
oder eine Begrenzung der Übergänge in einen Masterstudiengang sind Ge-
genstand des Bologna-Abkommens. Insofern führt auch der Bologna-Prozess 
nicht unmittelbar zu einer Vereinheitlichung der Studienstrukturen auf euro-
päischer Ebene. Vielmehr dient der Verweis auf die notwendige Europäisie-
rung der Durchsetzung von Reformen, die in der Vergangenheit trotz vieler 
Versuche wenig erfolgreich waren (LIESNER/LOHMANN 2 0 0 9 ) : Verkürzung der 
Studienzeiten durch „Entschlackung der Studiengänge", Modularisierung, 
Intensivierung des Arbeitsmarktbezugs der Studieninhalte, Ausweitung der 
Hochschulabsolventenquote. 

Die wichtigste Besonderheit der deutschen Hochschulreform besteht in 
der Aufgabenzuweisung der „Berufsqualifizierung". Der in den Strukturvor-
gaben der KMK mit der Definition der Bachelor- und Masterabschlüsse als 
eigenständige berufsqualifizierende Hochschulabschlüsse verbundene An-
spruch geht deutlich über das in der Bologna-Erklärung vereinbarte Ziel einer 
Beschäftigungsfahigkeit (employability) hinaus. Der explizite Berufsbezug 
steht in der deutschen Tradition der Funktion von Bildungsabschlüssen als 
Qualifikationssignale: Potenzielle Beschäftiger verbinden mit der Bezeichnung 
des jeweiligen Zertifikats bestimmte Erwartungen an die Kompetenzen und 
die betriebliche Einsetzbarkeit der gesuchten Arbeitskraft. 

Zugleich aber bricht die mit der Definition der Abschlüsse als „berufsqua-
lifizierend" einhergehende Subordination des Hochschulstudiums unter die 
Anforderungen des Beschäftigungssystems mit einem von den Universitäten 
seit 200 Jahren gepflegten, wenn auch längst unrealistisch gewordenen Selbst-
verständnis. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern war die Verknüpfung 
von Studienfächern und späteren beruflichen Einsatzbereichen in Deutschland 
schon immer relativ eng, jedenfalls ausgeprägter, als es das von den Universitä-
ten selbst gepflegte Image glauben machen wollte. In den meisten Fächern waren 
zumindest die Diplomstudiengänge der Vorbereitung ihrer Studenten auf beruf-
liche Tätigkeiten verpflichtet, und sie haben diese Aufgabe in der Regel auch 
wahrgenommen. Insofern waren Universitäten immer schon Berufsbildungs-
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einrichtungen. Arbeitgeber konnten grundsätzlich von relativ gleichen Qualitäts-
standards in den jeweiligen Studiengängen ausgehen und sich darauf verlassen, 
dass eine Diplom-Kauffrau oder ein Diplom-Informatiker ein an beruflichen 
Standards orientiertes Mindestmaß an fachlichen Handlungskompetenzen 
mitbringt - und zwar unabhängig davon, an welcher Universität der Studien-
abschluss erworben wurde. 

Allerdings ist die Umstellung auf einen „berufsqualifizierenden Bache-
lor" mehr und anderes als die Fortsetzung eines in der deutschen Hochschul-
geschichte angelegten Berufsbezugs. Zum einen ist unklar, wie der Bache-
lorabschluss in Relation zu den etablierten Diplom- und Magisterabschlüssen 
einzustufen ist, zum anderen sind mit der Verkürzung der Regelstudienzeit 
auf drei Jahre und der Fokussierung auf das Ziel der Berufsqualifizierung 
Ansprüche an die Konstruktion von Curricula gestellt, auf die die Univer-
sitäten nur unzureichend vorbereitet sind. Mit der vollständigen Einebnung 
der universitären und fachhochschulischen Bachelor- und Masterstudien-
gänge (durch Wegfall des Zusatzes „(FH)" in den Bezeichnungen der Ab-
schlussgrade von Fachhochschulen) und der damit verbundenen (zumindest 
formalen) Aufhebung der Unterscheidung zwischen „theorieorientierten" und 
„anwendungsorientierten" Studiengängen wird auch die bisherige Aufgaben-
teilung zwischen Fachhochschulen und Universitäten eingeebnet. 

Den mit dem Berufsprinzip verbundenen Standardisierungsansprüchen ge-
nügen die neuen Hochschulabschlüsse nicht. Mit der Vergabe des uniformen 
Bachelor-Titels ist keine Berufsbezeichnung, sondern lediglich eine Niveau-
stufe des Studienabschlusses verbunden; das ergänzende Dokument des Dip-
loma Supplements mag die erworbenen Kompetenzen transparenter machen; 
standardisiert und damit vergleichbar sind sie nicht. Mit der Auflistung der 
absolvierten Module wird bestenfalls das fachliche Profil des Studiengangs er-
kennbar; über die studierten Inhalte und die praktischen Studienanteile gibt 
das Dokument ebenso wenig Auskunft wie über die fachlichen Kompetenzen 
der Absolventen (GÜLKER/KNIE/SIMON 2009). Im Unterschied zu den Tradi-
tionen der Diplomstudiengänge signalisieren die auf wenige Abschlussbe-
zeichnungen reduzierten Bachelor- und Mastergrade keine mit dem Abschluss 
verbundene Profilierung des Studiums, zumal durch KMK-Beschluss fachliche 
Zusätze zu den Abschlussbezeichnungen ebenso ausgeschlossen sind wie Unter-
scheidungen zwischen sechs- und achtsemestrigen Bachelorabschlüssen sowie 
zwischen fachhochschulischen und universitären Abschlüssen (KMK 2005) . 
Die Begründung dieses Verbots mit der notwendigen „Akzeptanz auf dem 
Arbeitsmarkt" verweist auf ein im Vergleich zum traditionellen Berufsbegriff 
weitgehend verändertes und verkürztes Berufsverständnis. 
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Ein „berufsqualifizierendes Profil" setzt zwingend eine hochschulübergrei-
fende Verständigung über das Anforderungs- und Tätigkeitsspektrum und 
über die inhaltliche Definition von Modulen voraus. Bei der Umsetzung und 
Akkreditierung der neuen Studiengänge lassen sich solche Abstimmungsbe-
mühungen jedoch kaum beobachten. Ein von der jeweiligen Hochschule indi-
viduell entwickeltes Curriculum kann aber den Berufsbezug nicht herstellen. 
Der Sinn einer berufsbezogenen Standardisierung besteht ja gerade darin, das 
Ausmaß der Variabilität der von den Hochschulen angebotenen Studiengänge 
zu reduzieren. Erst die Abstimmung der Inhalte, Umfänge und Anforderun-
gen zwischen den Hochschulen sichert die Gleichwertigkeit von Modulen und 
die damit verbundene Signalwirkung auf dem Arbeitsmarkt. Die mehr oder 
weniger beliebige Auflistung von Schlüsselqualifikationen und die diffuse Be-
schreibung denkbarer Berufsfelder fallen weit hinter den mit dem Berufsbe-
griff konnotierten Anspruch zurück, wie er etwa an die Entwicklung von Aus-
bildungsordnungen in anerkannten Ausbildungsberufen gestellt wird. 

Zu den Besonderheiten des deutschen Hochschulsystems zählte neben der 
ausgeprägten Wissenschaftsorientierung der Universitäten und der Anwen-
dungsorientierung der Fachhochschulen bisher die Annahme relativ gleicher 
Qualitätsstandards in den Studiengängen des jeweiligen Hochschulsektors. 
Für die Arbeitsmarktchancen der Absolventen war es in der Vergangenheit 
wichtiger, was sie studiert haben, und weniger, an welcher Hochschule sie ihr 
Studium absolviert haben. Auf diese Dominanz des Fachprinzips sind die nati-
onalen Arbeitsmärkte und betrieblichen Rekrutierungsmuster seit vielen Jahr-
zehnten eingestellt. Mit der Umstellung auf die neuen Studiengänge wird einer-
seits der Anspruch auf eine Erhöhung der beruflichen Relevanz des Studiums 
betont, andererseits verliert die fachliche Ausrichtung des Studienangebots an 
den spezifischen Aufgaben des korrespondierenden Berufsfeldes an Gewicht. 
Zugleich etabliert sich mit der Auszeichnung von „Elite-Universitäten" und der 
Einrichtung von „Exzellenz-Programmen" eine für den deutschen Hochschul-
raum neuartige Form der vertikalen Differenzierung des Hochschulsystems, 
wie wir sie aus einer Vielzahl anderer Länder kennen (TEICHLER 2005) - mit 
der Folge, dass für die individuellen Übergangs- und Karrierechancen eher die 
Rangstufe der besuchten Hochschule innerhalb des informellen Hochschulran-
kings von Bedeutung ist als der Nachweis berufsbezogener Kompetenzen. 

Der durch solche Rankings nahegelegte Wettbewerb zwischen den Hoch-
schulen und der damit verbundene Zwang, sich auf Kosten der Konkurrenz 
durch besondere Merkmale zu profilieren, intensivieren die Tendenzen zu 
einer Hierarchisierung der Hochschulszene. Das Bemühen um inhaltliche 
Schwerpunktsetzungen und die Suche nach „Alleinstellungsmerkmalen" 
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geraten notwendigerweise in Widerspruch zu den Zielen „Vergleichbarkeit und 
Kompatibilität" (GÜLKER/KNIE/SIMON 2009) und damit auch zur angestrebten 
Berufsqualifizierung. Die Signalwirkung eines Hochschulabschlusses bezieht 
sich dann nicht mehr auf einen Mindeststandard fachlicher Kompetenzen, 
sondern auf die Hochschule, an welcher der Abschluss erworben wurde. 
Inhalte und Prüfungen in den jeweiligen Studiengängen sind dann nicht 
mehr nur international, sondern auch deutschlandweit unvergleichbar. 

3. Veränderungen im Verhältnis von Hochschulstudium und 
Berufsbildung 

3.1 Berufsausbildung ohne Beruf? 

Die Abschottung und Undurchlässigkeit zwischen den Segmenten Berufsbil-
dung einerseits und Hochschule andererseits zählte bisher zu den auffälligsten 
und am meisten kritisierten Merkmalen des deutschen Gesamtbildungssystems. 
Vor diesem Hintergrund wird die Integration der europäischen Leistungspunkte-
systeme für die berufliche Bildung (ECVET= European Credit System for Voca-
tional Education and Training) und für das Hochschulstudium (ECTS) zu einem 
gemeinsamen Credit-System, auf dessen Grundlage die wechselseitige Anerken-
nung und Anrechnung der in beiden Bereichen erworbenen Kompetenzen erfol-
gen soll, zu einer nur schwer einlösbaren bildungspolitischen Herausforderung. 
Die in der Kopenhagen-Erklärung vereinbarte Verstärkung der Zusammen-
arbeit zur Schaffung eines europäischen Raums der Berufsbildung bedeutet an-
gesichts des „Harmonisierungsverbots" und Subsidiaritätsprinzips zwar nicht 
die unmittelbare Angleichung der Systemstrukturen. Aber die im Rahmen der 
„offenen Koordinierung" nationaler Berufsbildungspolitiken initiierten Verfah-
ren des Benchmarking und der mit dem Leistungsvergleich angestoßene Wett-
bewerb zwischen den Mitgliedstaaten legen auf lange Sicht eine Europäisierung 
der Berufsbildungsstrukturen nahe. 

Die Tradition des Berufsprinzips und des betrieblich-berufspraktischen 
Erfahrungslernens als Fixpunkte des deutschen Berufsbildungssystems steht 
im Widerspruch zur Anerkennungspraxis anderer europäischer Bildungs-
systeme, in denen es Konstrukte nach dem Schema des Berufs nicht gibt. 
Implizit liegt dem EQR ein in das Gesamtbildungssystem integriertes Be-
rufsbildungsmodell mit vollzeitschulisch geprägten Berufsbildungsstruktu-
ren zugrunde. Angesichts der Dominanz einer an hierarchisch strukturierten 
Schul- und Hochschulsystemen in Europa orientierten Anerkennungspraxis 
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erscheint die Verortung der Anerkennung beruflich-betrieblicher Arbeits-
erfahrung, wie sie für das deutsche Berufsbildungssystem typisch ist, kaum 
realisierbar. Zwischen Arbeitspraxis und überbetrieblich geregelter, aber be-
trieblich durchgeführter beruflicher Ausbildung wird auf europäischer Ebene 
nicht unterschieden. „Die Einstufung der beruflichen Ausbildung erfolgt ent-
weder in Anlehnung an die Hierarchie des Schulsystems oder sie wird mit 
der Dauer beruflich zurechenbarer Arbeitserfahrung abgeglichen. Der An-
erkennungspraxis von Bildungsabschlüssen in Deutschland entspricht weder 
das eine noch das andere" (HARNEY/KISSMANN 2 0 0 1 , 15) . Angesichts dieser 
Differenzen wird sich die europaweite Förderung des Ausbaus der Hoch-
schulbildung kontraproduktiv auf den Stellenwert der dualen Ausbildung in 
Deutschland auswirken (BARON 2 0 0 7 , 2 0 8 ) . 

Der Diskurs zur Europäisierung der Berufsbildungspolitik vermischt sich 
in Deutschland mit den seit vielen Jahren geführten Diskussionen um Refor-
men der beruflichen Bildung (BUSEMEYER 2 0 0 9 ) . Die Modularisierung der 
Ausbildungsordnungen, die Einführung verkürzter Ausbildungsgänge, die Ver-
betrieblichung der Ausbildung stellen letztlich auch das Berufsprinzip zur 
Disposition - trotz anderslautender Bekenntnisse der Bildungspolitik zum 
dualen System und zum Beruf als dessen tragender Säule (zur Kritik DREXEL 

2 0 0 5 und 2 0 0 8 ) . Schließlich hätte die Erosion des Berufsprinzips auch 
weitreichende Folgen für Arbeitsorganisation und Arbeitsmarkt. Für den 
Arbeitenden würde sich der Tauschwert seiner betriebsspezifisch erworbenen 
Kompetenzen auf den internen Arbeitsmarkt beschränken. Auf den externen 
Arbeitsmärkten wären diese Kompetenzen auf Dauer nur noch eingeschränkt 
verwertbar. 

3.2 Berufsausbildung als Studienpropädeutik 

Die Forderung nach größerer Durchlässigkeit zwischen Berufsausbildung und 
Hochschulstudium gehört seit vielen Jahren zum Grundkonsens deutscher 
Bildungspolitik. Aber der Ausbau von „zweiten Bildungswegen" und die Ini-
tiativen der Bundesländer zur Öffnung der Hochschulen für Bewerber mit ei-
ner beruflichen Qualifikation, aber ohne herkömmliche Studienberechtigung 
(z.B. über Zulassungs- und Einstufungsprüfungen oder über die Anerken-
nung von Zertifikaten der beruflichen Weiterbildung als Abiturersatz), haben 
in der Vergangenheit nur wenig zur Korrektur von Benachteiligungen bei-
getragen, auch wenn sich die traditionelle Bindung von Schulabschlüssen an 
bestimmte Schulformen gelockert hat. Obwohl sich in der Mehrzahl der beruf-
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liehen Erstausbildungsgänge das curriculare Gewicht auf eine wissensbasierte 
Kompetenzvermittlung verschoben hat, gelten die traditionellen Vorbehalte 
und Akzeptanzprobleme gegenüber der Berufsausbildung als Studienpropä-
deutikum nach wie vor. 

Im Gegensatz zum internationalen Trend hat die Bildungsexpansion 
(im Sinne des zunehmenden Übergangs in die gymnasiale Oberstufe) in 
Deutschland jedoch keine Substitution der Berufsbildungsabschlüsse 
durch formal höherwertige Schul- und Hochschulabschlüsse in Gang gesetzt, 
vielmehr hat das Duale System seinerseits die höheren Schulabschlüsse in ei-
nem bemerkenswerten Ausmaß absorbiert. Seit den 1980er Jahren steigt der 
Anteil der Abiturienten, die zugunsten einer dualen Berufsausbildung auf die 
Aufnahme eines Studiums verzichten. Inzwischen macht dieser Anteil fast 
20 Prozent aus (BIBB 2009). Die Attraktivität des Abiturs beruht zuneh-
mend auf der damit erweiterten Option, nicht nur ein Studium, sondern 
alternativ auch eine anspruchsvolle Berufsausbildung aufzunehmen, ohne die 
Perspektive eines späteren Studiums aufgeben zu müssen (PILZ 2008). Damit 
entwickeln sich neuartige Konkurrenzverhältnisse zwischen Berufsausbildung 
und Bachelorstudium bei der Rekrutierung von Abiturienten: Beide Aus-
bildungsgänge sind auf eine Dauer von drei Jahren und auf einen berufsquali-
fizierenden Abschluss angelegt - mit dem Unterschied, dass der Auszubildende 
eine Vergütung erhält und der Student eine Gebühr bezahlt. Einerseits ent-
zieht die Expansion des Schul- und Hochschulbereichs dem dualen Segment 
der Berufsausbildung potenzielle Interessenten, andererseits sorgt der Zugang 
zu attraktiven Arbeitsmarktsegmenten über den Weg der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung für eine stagnierende Studienneigung. 

3.3 Integration von Studium und Berufsausbildung 

Inwieweit die Verschiebungen zwischen den Segmenten der Berufsaus-
bildung und des Hochschulstudiums zu einem „Raumgewinn" des einen ge-
genüber dem anderen System führen, bleibt vorerst offen. Eine weitgehende 
Verlagerung der „Berufsqualifizierung" auf den Hochschulbereich würde 
die traditionelle Bedeutung von berufsbezogener Arbeitserfahrung als 
Bestandteil geordneter Ausbildung auflösen. Andererseits etablieren sich 
Kooperations- und Integrationsmodelle zwischen Studium und Berufsaus-
bildung, die zu einer Grenzauflösung beitragen. 

Ausbildungsintegrierende duale Studiengänge verknüpfen ein Hochschul-
studium mit einer betrieblichen Berufsausbildung auf der Grundlage von 
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Ausbildungsordnung und Studienordnung und sorgen für die Notwendigkeit 
einer engen inhaltlichen und organisatorischen Abstimmung und Koopera-
tion zwischen Hochschule und Unternehmen. Die additive Modulstruktur der 
dualen Studienangebote, bei der einzelne Module an einer Hochschule, weitere 
Module in einem Unternehmen oder zusätzlich an einer dritten Bildungs-
einrichtung zu absolvieren sind, erleichtert die Kooperation. Gemeinsames 
Kennzeichen der Ausbildungsangebote ist ein regelmäßiger Wechsel zwischen 
theoretischem Unterricht an der Hochschule und praktischen Phasen im 
Ausbildungsbetrieb. Die Studierenden sind zugleich auch Auszubildende im 
Betrieb, und sie erwerben mit Abschluss des Studiums neben dem Bachelor-
auch den Berufsausbildungsabschluss. 

Bildungspolitisch sind duale Studiengänge auch deshalb von Bedeutung, 
weil von ihnen ein erheblicher Druck zur curricularen und organisatorischen 
Abstimmung und wechselseitigen Anrechnung von Studienmodulen, Aus-
bildungsordnungen und Zusatzqualifikationen ausgeht. Die modulare Struktur 
der Studiengänge entspricht schon heute dem Konzept der Zusatzqualifika-
tionen in der Berufsausbildung, die es den Auszubildenden ermöglicht, Kompe-
tenzen zu erwerben, die über die Mindeststandards hinausgehen. Mit der Modu-
larisierung von Ausbildung und Studium wird die traditionelle Abfolge von 
Schule, Berufsausbildung, Studium und Berufstätigkeit aufgehoben. Zugleich 
werden Verfahren entwickelt, nach denen Hochschulen bestimmte Lernleistun-
gen aus Betrieb und Berufsschule als Studienleistungen anerkennen und umge-
kehrt Kammern hochschulische Studienleistungen als Prüfungsleistungen in der 
Ausbildungsabschlussprüfung akzeptieren (HARTZ/WEISCHET 2 0 0 1 ) . Die Bund-
Länder-Kommission empfiehlt ausdrücklich die Förderung und die Ausweitung 
solcher Modelle auch auf den Universitätsbereich (BLK 2 0 0 3 ) . 

Mit der Ausbreitung „dualer" Studiengänge, die Berufsausbildung und 
Studium koppeln, bleiben die Systemdifferenzen zwar bestehen, aber die 
Grenzen zwischen beiden Räumen lösen sich tendenziell auf. 

3.4 „Akademisierung" beruflicher Fortbildung 

Eine weitere Variante der Grenzauflösung zwischen Studium und beruflicher 
Bildung geht auf die Bemühungen der Anbieter beruflicher Fortbildung um 
die quasi-akademische Anerkennung ihrer Lehrgänge zurück. Mit Verweis 
auf die Gleichwertigkeit der im Rahmen der beruflichen nicht-akademischen 
Weiterbildung vergebenen Abschlüsse mit den Anforderungen von Bachelor-
studiengängen (zumindest im Ausland) fordern vor allem die Kammern mit 

BuE 63 (2010) 2 2 3 5 



Unterstützung der Wirtschaftsministerien die Berechtigung zur Verwendung 
eigener, von autorisierten Stellen anerkannter nichtakademischer Bachelor-
und Master-Abschlussbezeichnungen. Mit dem Titel „Bachelor Professio-
nal" und „Master Professional" sollen eigenständige, auf dem Gesellen- bzw. 
Facharbeiterabschluss aufbauende, nicht-akademische Fortbildungsabschlüsse 
für Beschäftigte auch ohne Hochschulzugangsberechtigung geschaffen werden. 
Andere Träger beruflicher Fortbildungsgänge versuchen, über Kooperationen 
vor allem mit ausländischen Hochschulen einen Bachelorabschluss zu vergeben. 
Zur Begründung wird darauf verwiesen, dass die in Deutschland gebräuchli-
chen Fortbildungsabschlüsse (z.B. Handwerksmeister, Techniker, Betriebswirt) 
im Ausland weitgehend unbekannt und deshalb nur eingeschränkt transferfähig 
seien. Im Gegensatz zu den Wirtschaftsministerien haben sich die Kultusmi-
nisterien geschlossen gegen die Einführung des Bachelor Professional ausge-
sprochen und die Länder aufgefordert, die Benutzung entsprechend „falscher" 
Bachelor-Titel wegen Titelmissbrauchs strafrechtlich zu verfolgen. 

Statt der Etablierung von Parallelsystemen der Titelvergabe fördert das 
Bundesbildungsministerium (BMBF) Initiativen zur „Anrechnung beruflicher 
Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge" - gewissermaßen als Kompro-
miss im Titelkampf zwischen Kultusministerien und Wirtschaftsministerien. 
In einer gemeinsamen Erklärung haben sich BMBF, K M K und H R K für eine 
verstärkte Anerkennung außerhalb der Hochschule erworbener Kenntnisse 
und Fähigkeiten für ein Hochschulstudium eingesetzt und die Hochschulen 
aufgerufen, z.B. Prüfungen der beruflichen Fortbildung bei entsprechendem 
Niveau auf ein Studium anzurechnen (Empfehlung 2003). 

Eine solche Berücksichtigung von außerhalb der Hochschulen erworbenen 
Leistungspunkten ist in der Bologna-Erklärung ausdrücklich vorgesehen. Bei 
der konkreten Ausgestaltung der Bachelor- und Master-Studiengänge können 
berufliche Aus- und Fortbildungsabschlüsse und -Zeiten auch in einem pauschali-
sierten Einstufungsverfahren bis zur Hälfte auf ein Studium angerechnet werden 
(BMBF 2005). Darüber hinaus können sie die in allen Bachelor-Studiengängen 
geforderte Berufspraxis ersetzen. Die Integration des ECVET-Systems und des 
weiterentwickelten ECTS-Systems zu einem gemeinsamen Credit-System soll die 
wechselseitige Anerkennung und Anrechnung der im Hochschulbereich und im 
Berufsbildungsbereich erworbenen Kompetenzen erleichtern. Solange aber im 
Einzelfall die einzelne Hochschule über die Anrechnung entscheidet, bedeutet 
das nicht unbedingt eine Verbesserung der Durchlässigkeit. Angesichts der au-
ßerordentlich breiten Spanne unterschiedlich organisierter Studiengänge und 
der unterschiedlichen Verfahren zur Integration der Fortbildungsabschlüsse in 
die Hochschulstudiengänge wird die Transparenz tendenziell weiter abnehmen. 
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4. Fazit 

Im Zuge der Bologna- und Kopenhagen-Prozesse beginnen sich die traditio-
nellen Grenzen zwischen den beiden Bildungsräumen Hochschule und Berufs-
bildung zu verschieben und teilweise auch aufzulösen. Die bildungspolitischen 
und curricularen Steuerungselemente orientieren sich - zumindest offiziell -
an identischen Zielsetzungen: Berufsqualifizierung, Handlungsorientierung, 
Wissensbasierung, Flexibilisierung, Modularisierung. Die wachsende Vielfalt 
der Zugangswege zum Hochschulstudium unter Einbezug der Anerkennung 
beruflicher Qualifikationen, die Etablierung von Bildungsgängen, die Studium 
und Berufsausbildung kombinieren, die Anrechnung beruflicher Kompetenzen 
auf Bestandteile einschlägiger Studiengänge verweisen auf eine zumindest 
partielle Erosion der wechselseitigen Abschottung. Einerseits versuchen Hoch-
schulen, über die Ausdifferenzierung nach unten in Arbeitsmarktsegmente 
vorzudringen, die bisher von den Absolventen beruflicher Ausbildung besetzt 
waren, andererseits bemühen sich die Akteure des dualen Ausbildungssystems 
über die Schaffung neuer Ausbildungsberufe um Zutritt zu attraktiven Arbeits-
marktsegmenten mit erweiterten Karrierestrukturen. 

Im Zuge der Entwicklung zu einem „europäischen Bildungsraum" stellt 
sich erneut die Frage nach der Stabilität des Berufsprinzips. Einerseits beruft 
sich die deutsche Bildungspolitik bei der Hochschulreform ebenso wie bei 
der anstehenden Berufsbildungsreform explizit auf das Berufsprinzip, ande-
rerseits legt der Europäisierungsprozess die Grundlage für eine schleichende 
„Entberuflichung". Die vom Europäischen Qualifikationsrahmen nahegelegte 
Zerlegung „ganzheitlicher" beruflicher Bildungsgänge in modulare Struktu-
ren und die Zertifizierung von Teilqualifikationen und informell erworbenen 
Kenntnissen und Kompetenzen sind dem deutschen Bildungssystem bisher 
weitgehend fremd. Auch wenn die Verfahren und Instrumente zur Umsetzung 
noch unvollkommen entwickelt sind, so erscheinen jedenfalls die Dekonst-
ruktion beruflicher Standards und die Partialisierung von Ausbildungs- und 
Studiengängen als notwendige Voraussetzung für die Entwicklung kombi-
nierbarer und austauschbarer Module. Insofern bleibt die Entwicklung wi-
dersprüchlich. Da die Kategorie des Berufs im Sinne eines standardisierten 
und zertifizierten Bündels fachspezifischer Qualifikationen auf europäischer 
Ebene nicht kommunizierbar ist, lassen sich die Zielvorgaben „Employa-
bility" und „Berufsqualifizierung" nur schwer vereinbaren - und das, obwohl 
(oder weil) in Deutschland der Zugang zum Arbeitsmarkt und damit die Fä-
higkeit, eine Beschäftigung aufzunehmen, in aller Regel die Qualifizierung in 
einem Beruf voraussetzt. 
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